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Anforderungen an den Sekretär bei der Aufnahme von Klagen
Fachschuldozent Dr. GÜNTHER SCHMIDT,
Leiter der Abteilung Rechtspflege/Wirtschaftsrecht an der Fachschule für Staatswissenschaft „Edwin Hoernle“, Weimar

Die Arbeit des Sekretärs in der Rechtsantragstelle des Kreis
gerichts — die Qualität der von ihm erteilten Rechtsauskünfte 
und der von ihm aufgenommenen Klagen öder Anträge — hat 
beachtliche Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis der 
Bürger zum Gericht sowie auf die weitere Bearbeitung eines 
Verfahrens durch den Richter. Den wachsenden Anforderun
gen an die Gerichte entsprechen daher auch wachsende Anfor
derungen an das Qualifikationsniveau der Sekretäre.

Im folgenden soll dargelegt werden, in welchem Umfang 
Sekretäre materiellrechtliche und prozeßrechtliche Kenntnisse 
benötigen, die für die Klageaufnahme und zur Erteilung von 
entsprechenden Auskünften notwendig sind.1 Daraus ergeben 
sich auch Konsequenzen für die Ausbildung der Sekretäre im 
Direkt- oder Fernstudium an der Fachschule für Staatswissen
schaft und für ihre Weiterbildung.

Nimmt der Sekretär auf Verlangen des Bürgers eine Klage 
auf (§28 Abs. 2 GVG; §11 Abs. 1 Satz 2 ZPO), so hat er die 
im 1. bis 3. Kapitel des Zweiten Teils der ZPO an eine Klage 
gestellten Anforderungen zu beachten. Von besonderer Bedeu
tung sind für ihn die Bestimmungen über Prozeßparteien und 
ihre Vertretung, über Arten, Inhalt und Einreichung der 
Klage, über örtliche und sachliche Zuständigkeit, über die 
Klageprüfung und die Gründe, die eine Verhandlung und 
Entscheidung zur Sache ausschließen (§§ 8 Abs. 1, 9 bis 13, 20 
bis 25, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 Abs. 1 und 31 Abs. 1 ZPO). Dazu 
muß der Sekretär auch den Inhalt von zentralen Leitungs
dokumenten kennen, die differenzierte Hinweise zur ratio
nellen und effektiven Verfahrensvorbereitung enthalten.1 2 3

Die sich aus der ZPO ergebenden Anforderungen an eine 
Klage lassen sich wie folgt einteilen:
— Es müssen bestimmte Sachentscheidungsvoraussetzungen 

vor liegen (§ 31 Abs. 1 ZPO).
— Die Klage ist ordnungsgemäß zu erheben (§§ 28 Abs. 1 

erster Halbsatz, 9 Abs. 4, 11 bis 13 ZPO).
— Der dargestellte Sachverhalt muß geeignet erscheinen, den 

Klageantrag zu rechtfertigen (§ 28 Abs. 1 zweiter Halbsatz 
ZPO).

— Gemäß § 10 ZPO ist die zutreffende und zulässige Klage
art anzuwenden.

Schlüssige Gestaltung der Klage

Stellt man die Frage nach den notwendigen Rechtskenntnis
sen des Sekretärs, so stehen Kenntnisse zur schlüssigen Ge
staltung der Klage (§ 28 Abs. 1 zweiter Halbsatz ZPO) an 
erster Stelle. Die Klage — unter aktiver Mitwirkung des Klä
gers (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 ZPO) — schlüssig zu gestalten 
erfordert vom Sekretär,
‘ 1. den vom Kläger einseitig vorgetragenen, als wahr un
terstellten Sachverhalt dem ihm zugrunde liegenden speziel
len Rechtsverhältnis zuzuordnen;

2. aus der Art des Konflikts bzw. aus dem Inhalt des 
Rechtsschutzgesuchs (§ 16 ZGB) jene Rechtsnormen innerhalb 
dieses Rechtsverhältnisses oder aus allgemeinen Bestimmun
gen über Verträge zu entnehmen, die die angestrebte Ver
pflichtung des Verklagten und die damit korrespondierende 
Berechtigung des Klägers vorsehen, um danach juristisch 
exakte Anträge zu formulieren (§ 12 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO);

3. die Beteiligten des Rechtsverhältnisses zu erfragen und 
zu bestimmen, weil sich im engen Zusammenhang mit den 
Anspruchsgrundlagen Konsequenzen für die Aktiv- und Pas
sivlegitimation ergeben.3

Die materiellrechtliche Einordnung des Sachverhalts (Sub
sumtion) setzt — außer rechtstheoretischen Grundlagenkennt
nissen für die Rechtsanwendung — verhältnismäßig umfas
sende Kenntnisse auf dem Gebiet des Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechts sowie auf weiteren vom Gegenstand der Recht
sprechung erfaßten Rechtszweigen (§ 4 GVG) voraus. Es wäre 
falsch, wollte man die notwendigen Kenntnisse des Sekretärs

unter Hinweis darauf eingrenzen, daß der Bürger ja die 
Rechtsauskunft durch den Richter in Anspruch nehmen könne 
oder daß der Richter ohnehin verpflichtet sei, im Ergebnis 
der Klageprüfung Mängel der Klageaufnahme zu beheben.

Die Fähigkeit zur Subsumtion erfordert Kenntnisse über 
den Gegenstand einzelner Rechtszweige (insbesondere des 
Zivil-, Familien-, Arbeits-, Wirtschafts- und Verwaltungs
rechts), die den Sekretär in die Lage versetzen, ausgehend 
vom Sachverhalt zu beurteilen, welches staatliche Organ für 
die Klärung des Anliegens des Bürgers in Frage kommt oder 
welcher Verfahrensweg im Falle der Inanspruchnahme des 
Gerichts der günstigste ist. Damit äußert sich der Sekretär 
gleichzeitig zur Zulässigkeit des Gerichtswegs (§ 31 Abs. 1 
Ziff. 2 ZPO i. V. m. § 4 GVG) als einer der erforderlichen Sach
entscheidungsvoraussetzungen. In diesem Sinne wird der Se
kretär informierend und beratend tätig und erfüllt eine ihm 
in der Rechtsantragstelle obliegende Aufgabe.

Entschließt sich der Bürger zur Klageerhebung, so ist der 
Sekretär auf Verlangen des Bürgers verpflichtet, die Klage 
aufzunehmen, d. h. zu protokollieren (§28 Abs. 2 GVG; §11 
Abs. 1 Satz 2 ZPO). Die Formulierung „auf Verlangen“ be
deutet dabei nicht, daß der Sekretär die Niederschrift nach 
dem Diktat des Klägers (mit allen denkbaren Ungenauigkei
ten) anzufertigen hat. Vielmehr hat er dem Bürger sachdien
liche Hinweise zu geben und eine nach Inhalt und Form den 
rechtlichen Anforderungen entsprechende Klageschrift auf
zusetzen, die Grundlage für eine rationelle Verfahrensvorbe
reitung und -durchführung durch das Gericht sein kann. Die 
Bürger erwarten in der Regel solche Beratung und unter
scheiden bezüglich der rechtlichen Kenntnisse kaum zwischen 
einem Rechtsanwalt und einem Sekretär.

Über die weitere Zuordnung des Sachverhalts zu einem 
speziellen Rechtsverhältnis des jeweiligen Rechtszweigs (z. B. 
vertragliche Rechtsverhältnisse wie Miet-, Kauf- oder Dienst
leistungsrechtsverhältnisse, außervertragliche Rechtsverhält
nisse, Erziehungs- oder Unterhaltsrechtsverhältnisse) muß 
der Sekretär zu den Anspruchsgrundlagen gelangen. Hierzu 
sind Kenntnisse über den Gegenstand einzelner Rechtsver
hältnisse bzw. eines speziellen Vertragstyps und seinen we
sentlichen Inhalt (z. B. § 63 ZGB; § 40 Abs. 1 AGB) sowie über 
sich daraus ergebende Rechte und Pflichten erforderlich; denn 
nur deren Verletzung kann Rechtsfolgen auslösen, die letzt
lich im Klageantrag ihren Niederschlag finden. Insofern bil
det der Antrag nicht nur den Kern der Klage (§§ 12 Abs. I 
Ziff. 3, 28 Abs. 2 zweiter Halbsatz, 77 Abs. 1 ZPO), sondern er 
spiegelt im Zusammenhang mit der Klagebegründung und 
den weiteren Klagebestandteilen (besonders dem Rubrum) 
den Grad der Beherrschung des materiellen und des Prozeß
rechts wider.

Die wohl größten Schwierigkeiten bereitet das Auffinden 
denkbarer sachverhaltsbezogener Anspruchsgrundlagen. Dazu
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